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Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 
Stadtentwässerung Fellbach 

 

Wirtschaftsplan 
des Eigenbetriebs 

Stadtentwässerung Fellbach 
für das Wirtschaftsjahr 

2024 
 

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fellbach wurde gem. § 9 Abs. 1, § 12 und § 14 
Eigenbetriebsgesetz vom 08.01.1992 (Ges.Bl. S. 21 ff.) i.V. mit § 39 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (Ges.Bl. S. 582) aufgestellt und gem. § 37 der Gemeindeordnung 
i.V. mit § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fellbach (vom 20.07.2010) vom 
Gemeinderat am 12.12.2023 wie folgt festgestellt: 
 
 
 

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 
 
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

2024

in €

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

1.1 Erträge 6.174.900       

1.2 Aufwendungen 5.999.900       

1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 175.000          

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 5.893.100       
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit 4.683.400       
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 1.209.700       
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 460.000          
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.355.000       
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von
3.895.000 -      

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von

2.685.300 -      

2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 
Vorgängen für Investitionen

3.821.000       

2.8a Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals -                  
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 

Vorgängen für Investitionen
1.135.700       

2.9a Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals -                  
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit
2.685.300       

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von

-                  
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Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 
Stadtentwässerung Fellbach 
 

 

§ 2 Kreditermächtigung 

2024

in €

3.821.000       

-                  

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf  
 
Die Betriebsleitung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigung nach den jeweils 
günstigsten Konditionen zu tätigen. 
 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
               in € 
 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf     2.000.000 

 
 
 

§ 4 Kassenkredite 
             2024 
              in € 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf     2.000.000 
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Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 
Stadtentwässerung Fellbach 

 

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 
  
  
  
Die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ wurde mit Wirkung vom 01.01.2011 in den Eigenbetrieb 
„Stadtentwässerung Fellbach“ (SEF) ausgegliedert.  
  
Die Stadtentwässerung Fellbach ist ein Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes und Sondervermögen 
der Stadt Fellbach ohne eigene Rechtspersönlichkeit.  
  
Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO), 
die Betriebssatzung und nach § 3 EigBG ergänzend die Gemeindeordnung.  
  
Gemäß § 12 Abs. 3 EigBG können die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender 
Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften der Kommunalen Doppik 
erfolgen. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht.  
  
Dazu wurde ein Wirtschaftsplan entsprechend dieser Vorschriften aufgestellt. Er besteht aus dem  
 

· Erfolgsplan,  
· dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und  
· dem Stellenplan.  

  
Der Erfolgsplan ist entsprechend der Anlage 1 der neuen EigBVO-Doppik gegliedert, da sich die Buchführung des 
SEF an den Vorschriften der Kommunalen Doppik orientiert. Er enthält alle voraussehbaren Erträge und 
Aufwendungen der laufenden Geschäftstätigkeit (= bisheriger Ergebnishaushalt). Er gilt grundsätzlich als 
ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen, um die Aufwendungen (einschließlich der Abschreibungen) zu 
decken.   
   
Der Liquiditätsplan ist entsprechend dem Muster in der Anlage 2 der neuen EigBVO-Doppik aufzustellen. Er 
enthält die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sowie aus Investitions- und 
Finanzierungstätigkeit einschließlich der erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen (enthält u.a. den bisherigen 
Finanzhaushalt).  
   
Der Stellenplan enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten. Darüber hinaus sind 
weitere Beschäftigte der Stadt mit relativ geringen prozentualen Anteilen für den Eigenbetrieb tätig. Die Kosten 
hierfür werden mit dem Eigenbetrieb abgerechnet. 
  
In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie 
die Entwicklung der geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Finanzierung im 
Finanzplanungszeitraum dargestellt. 
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Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Fellbach

Erläuterungen zum Erfolgs- und Liquiditätsplan:

Erfolgsplan

zu Nr.5: Die Stadt erhebt seit 01.01.2011 für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen getrennte Abwassergebühren für das
auf den Grundstücken anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser. 
Eine Neukalkulation der Gebühren erfolgte letztmalig zum 01.01.2024. Die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser 
sowie für Direktanlieferungen werden erhöht.

Schmutzwasser:
Die Schmutzwassergebühr berechnet sich nach der bezogenen Frischwassermenge.

Niederschlagswasser:
Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den überbauten und darüber hinaus befestigten (versiegelten) Flächen der 
an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Grundstücke, von denen leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden 
direkt oder indirekt Niederschlagswasser in die öffentliche  Abwasseranlage  gelangen  kann  (abgerundet  auf  volle 
Quadratmeter). 

Direktanlieferer:
Abwassergebühr für direkte Anlieferung  von Abwasser bei der Kläranlage. Es handelt sich um Abwasser aus
geschlossenen Gruben.

zu Nr.12: Es sind nur die Personalaufwendungen für Personal im Ansatz enthalten, welches zu 100 % beim Eigenbetrieb Stadtent-      

wässerung beschäftigt ist. Die Personalaufwendungen der Mitarbeiter, die sowohl für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung 

Fellbach, als auch für die Stadt Fellbach tätig sind, werden über einen Verwaltungskostenbeitrag (in Ziffer 18 enthalten) an die 

Stadt Fellbach erstattet.

zu Nr.17: Mit dem Anschluss an das Klärwerk Stuttgart-Mühlhausen im Mai 2001 ist ein jährlicher Betriebskostenanteil (bezogen auf 

den Frischwasserverbrauch im Entsorgungsgebiet) für die Reinigung der Abwässer von Schmiden und Oeffingen an die Stadt 

Stuttgart zu zahlen.

zu Nr.20: Mit der Gebührenkalkulation zum 01.01.2024 wird eine Kostenüberdeckung aus 2022 vollständig ausgeglichen und der teilweise 

Ausgleich einer Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2020 angestrebt. 

Liquiditätsplan

zu Nr.9: Hierzu zählen alle Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit. Diese sind betragsmäßig deckungsgleich mit den Erträgen aus

laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Auflösung empfangener Investitionszuweisungen,  Auflösung empfangener Beiträge,

Auflösung Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen, Bestandserhöhungen, Veräußerungsgewinne, Auflösung Rückstellungen und

Zuschreibungen.

zu Nr.16: Hierzu zählen alle Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit. Diese sind betragsmäßig deckungsgleich mit den Aufwendungen

aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Auflösung geleisteter Investitions-

zuschüsse, Verbrauch von Vorräten, Abschreibung auf Kreditbeschaffungskosten, Veräußerungsverlust und außerplanmäßige

Abschreibungen.

zu Nr. 19: Hier werden die Abwasserbeiträge veranschlagt und gebucht. In 2024 werden u.a. Einnahmen für die Grundstücke im Baugebiet 

Siemensstraße erwartet.

zu Nr. 25: Ab 2024 ist u.a. die Erschließung des Baugebiets "Altes Freibad" für insgesamt 2,79 Mio. € sowie der Bau eines neuen 

Niederdruckgasbehälters mit 1,3 Mio. € geplant.

zu Nr.26: Hierunter fallen im Wesentlichen die Anschaffungen von Geräten und Maschinen

zu Nr. 28: Lfd. Investitionskostenzuschuss an Stuttgart für die Nutzung des Klärwerks Mühlhausen.

zu Nr.17,

31,35: Die Zwischensalden geben die Liquiditätsströme an.

zu Nr.33: Die Kreditermächtigung für 2024 wird auf 3.821.000 € festgesetzt. Die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsjahr 2023 gilt

weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 12 Abs. 4 EigBG i. V. m. § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung).

15 / 33



 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 
Stadtentwässerung Fellbach 

 

   

Amt:  66 -70 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach (SEF) 

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  

Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung  

 
 
Einzelprodukte: 
 
53.80.01 Abwasserbeseitigung  
 
 
Produktbeschreibung: 
 
 

· Ableitung von Abwasser 
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken, Regenrückhalte-
becken und Pumpwerken. Des Weiteren umfasst dieses Produkt die Führung des Kanalkatas-
ters und die Gebührenveranlagungen. 
 

· Reinigung von Abwasser 
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kläranlagen, einschließlich der Verwertung und 
Entsorgung des Klärschlamms. Hierzu gehören auch die Entnahme und Analyse von Abwas-
serproben. 
 

· Sonstige Leistungen 
Das Produkt umfasst auch die Herstellung von privaten Hausanschlüssen und den Bau und die 
Überwachung von Abwasseranlagen Dritter.   

 
 
Erläuterungen: 
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Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 
Stadtentwässerung Fellbach 

 

 

   

Amt:  66 - 70 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach (SEF) 

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Produktgruppe: 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 

 
 
Einzelprodukte: 
 
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
 
 
Produktbeschreibung: 
 
 

· Abwicklung der Finanzgeschäfte 
 
 
Erläuterungen: 
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Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Fellbach

- Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024 -

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach

Beschäftigte

Zahl der Stellen Nachrichtlich

Entgelt- Insgesamt Zahl der Vermerke, 

gruppe mit Sonder- Leer- Stellen voraussichtl. Erläuterungen

bzw. Zulage schlüssel stellen 2023 besetzten (z.B. Aufwands-

Sondertarif Stellen am entschädigungen)

30.06.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Beschäftigte 15 1,00 0,00 0,00 1)

12 1,00 1,00 1,00

11 0,00 0,00 0,00

10 1,00 1,00 1,00

9 a/b 2,00 2,00 2,00

8 4,00 4,00 4,00

6 2,50 2,50 2,20

Insgesamt 11,50 0,00 0,00 0,00 10,50 10,20

- nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung Art der Vergütung Zahl Vorgesehen vor. beschäftigt am Erläuterungen

im Vorjahr 30.06. Vorjahr

1 2 3 4 5 6

Auszubildende Ausbildungsvergütung 1,00 2,00 1,00

Erläuterungen:

Im Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fellbach werden keine Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf und informatorisch 

Beschäftigte beschäftigt.

Der Stellenanteil der kaufmännischen Betriebsleitung ist im Stellenplan der Stadt Fellbach ausgewiesen

Die Stellen weiterer Beschätigter, die überwiegend für die Stadt Fellbach, als auch für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung 

Fellbach tätig sind, werden ebenfalls im Stellenplan der Stadt Fellbach ausgewiesen.

1) Der Stellenanteil der technischen Betriebsleitung wird seit 2024 im Stellenplan des Eigenbetriebs ausgewiesen.

darunter
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Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Fellbach

Anlage 
zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

voraussichtlicher Stand zu 
Beginn des Wirtschaftsjahres

voraussichtlicher Stand zum 
Ende des Wirtschaftsjahres

1.   Anleihen

2.    Verbindlichkeiten aus Krediten für 
       Investitionen

21.265 23.951

2.1 Bund
2.2 Land
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände
davon Kernhaushalt
2.4 Zweckverbände und dergleichen
2.5 Kreditinstitute 21.265 23.951
2.6 sonstige Bereiche
3    Kassenkredite

4.   Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 
      Rechtsgeschäften

     Voraussichtliche Gesamtschulden 21.265 23.951

-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden-

Art der Schulden

 TEUR
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Anlage 
zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Fellbach

Vorjahr Wirtsch.Jahr Planung Planung Planung

2023 2024 2025 2026 2027

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)
1.426.483

2a +
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln  zum 
Jahresbeginn **

0

2b +
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und 
sonstige Wertpapiere

0

2c +

Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum 
Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen, selbstständigen 
Kommunalanstalten und anderen 
Eigenbetrieben der Gemeinde

0

3a -
Bestand an Kassenkrediten zum 
Jahresbeginn***

0

3b -

Verbindlichkeiten aus 
Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, 
zu verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen, selbstständigen 
Kommunalanstalten und anderen 
Eigenbetrieben der Gemeinde

0

4 =  verfügbare liquide Eigenmittel zum 
Jahresbeginn

1.426.483

5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen 
Mitteln für einzelne Vorhaben der 
Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-
Doppik)

0

6 + Einzahlungen aus nicht in Anspruch 
genommenen Kreditermächtigungen für 
Investitionen und Investitionsförder-

maßnahmen aus Vorvorjahr 3)

0

7  + Einzahlungen aufgrund von übertragenen 
Mitteln für einzelne Vorhaben der 
Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-
Doppik)

0

8 +/- Veranschlagte Änderung des 
Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. 

Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) 4) 

aktuelle Prognose

-800.000 0 0 0 0

9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel 
zum Jahresende

626.483 626.483 626.483 626.483 626.483

10 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 
5) 0 0 0 0 0

11 = vorauss. liquide Eigenmittel zum 
Jahresende ohne gebundene Mittel

626.483 626.483 626.483 626.483 626.483

1)  DieZeile 10(Gesamtsumme der gebundenen Mittel)kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2)  Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).
3)  Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist

(vgl. §  12 Absatz 4 EigBVO i.V. m. §87 Ansatz 3 GemO)
4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte

aufgenommen werden.
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

-Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität-

Liquiditätsplan Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)Nr.

29 / 33



30 / 33



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Fellbach

Anlage

Nr. Art voraussichtl. Stand zu voraussichtl. Stand zu 
Beginn d. Wirtschafts- Ende des Wirtschafts-

jahres jahres
2024 2024

1. Gewinnrücklagen 0 0

2. Zweckgebundene Rücklagen 0 0

Rücklagen gesamt 0 0

Nr. Art voraussichtl. Stand zu voraussichtl. Stand zu 

Beginn des Wirtschafts- Ende des Wirtschafts-

jahres jahres

2024 2024

1. Rückstellungen 102 0

1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0 0

1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0 0

1.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen f. Abfalldeponien 0 0

1.4 Gebührenüberschussrückstellungen 102 0

1.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0 0

1.6 Rückstellungen f. drohende Verpflicht. a. Bürgschaften, 0 0

Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

2. Weitere Rückstellungen 177 177

2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 177 177

Rückstellungen gesamt 279 177

TEUR

-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen-

TEUR

-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen-
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Wirtschaftsplan Eigenbetrieb

Stadtentwässerung Fellbach

A K T I V A

€ € € €

1 Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 93,68 11,00 
1.2 Sachvermögen 21.243.901,64 20.329.044,57 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte 746.382,47 728.817,31 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 17.753.015,46 16.413.098,36 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, 

Fahrzeuge 521.872,32 574.934,30 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.644,78 39.978,72 
1.2.8 Vorräte 10.332,00 10.332,00 
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.175.654,61 2.561.883,88 

1.3 Finanzvermögen 594.521,27 2.511.043,66 
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 638.120,56 650.033,46 
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen -32.460,60 434.526,97 
1.3.8 Liquide Mittel -11.138,69 1.426.483,23 

Summe Vermögen -: 21.838.516,59 22.840.099,23 

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) 5.948,38 26.933,83 
2.2 Sonderposten für geleistete Zuwendungen 7.175.348,48 7.467.067,12 

Summe Abgrenzungsposten 7.181.296,86 7.494.000,95 

3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) -: 0,00 0,00 

SUMME  A K T I V A -: 29.019.813,45 30.334.100,18 

Bilanz mit Werten zum 31.12.2022 und Vorjahr

Wirtschaftsjahr 2022Vorjahr 2021
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Wirtschaftsplan Eigenbetrieb

Stadtentwässerung Fellbach

P A S S I V A

€ € € €

1 Kapitalposition

1.1 Basiskapital 0,00 4.000.000,00 

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses -534.690,89 -271.270,26 

Summe Kapitalposition -: -534.690,89 3.728.729,74 

2 Sonderposten

2.1 für Investitionszuweisungen 1.555.946,37 1.480.210,35 

2.2 für Investitionsbeiträge 3.739.166,35 2.609.459,26 

2.3 für Sonstiges 209.500,00 0,00 

Summe Sonderposten -: 5.504.612,72 4.089.669,61 

3 Rückstellungen

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 98.564,17 200.081,00 

3.7 Sonstige Rückstellungen 177.375,24 177.375,24 

Summe Rückstellungen -: 275.939,41 377.456,24 

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 23.148.850,52 20.842.019,10 

4.2.1. gegenüber Kreditinstituten

4.2.2 gegenüber der Stadt Fellbach                

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen 467.326,01 1.224.464,99 

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 150.000,00 58.185,00 

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 7.775,68 13.575,50 

Summe Verbindlichkeiten -: 23.773.952,21 22.138.244,59 

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 

SUMME  P A S S I V A -: 29.019.813,45 30.334.100,18 

Bilanz mit Werten zum 31.12.2022 und Vorjahr

Wirtschaftsjahr 2022Vorjahr 2021
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